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Erlauterungen

Allgemeiner Teil
Hauptgesichtspunkte des Entwurfs:

GemaR 813 Abs.1 AusIBG ist die Arbeitsministerin erméchtigt, im Falle eines langerfristigen
Avrbeitskraftebedarfs, der aus dem im Inland verfligbaren Arbeitskréftepotenzial nicht abgedeckt werden
kann, zur Sicherung des Wirtschafts- und Beschaftigungsstandortes im Einvernehmen mit dem
Bundesminister fur Wirtschaft, Energie und Tourismus durch Verordnung fur das ndchstfolgende
Kalenderjahr Mangelberufe festzulegen, in denen Auslanderinnen als Fachkrafte gemal § 12a AusIBG
flir eine Beschaftigung im gesamten Bundesgebiet oder in bestimmten Bundeslandern zugelassen werden
kodnnen.

Als Mangelberufe kommen Berufe in Betracht, fur die bundesweit oder in bestimmten Bundeslandern pro
gemeldeter offener Stelle hochstens 1,5 Arbeitsuchende vorgemerkt (Stellenandrangsziffer) sind. Berufe
mit einer Stellenandrangsziffer bis zu 1,8 kénnen berlcksichtigt werden, wenn weitere objektivierbare
Mangelindikatoren, insbesondere eine erhéhte Ausbildungsaktivitat der Betriebe, festgestellt werden oder
der betreffende Beschéftigungszweig eine tberdurchschnittlich steigende Lohnentwicklung aufweist. Die
von  Arbeitskrafteuberlassern gemeldeten offenen Stellen sind bei der Ermittlung der
Stellenandrangsziffer gesondert auszuweisen.

Mit dem vorliegenden Verordnungsentwurf werden auf Basis der ermittelten Stellenandrangsziffern
Mangelberufe festgelegt, in denen Arbeitskrafte aus Drittstaaten im Jahr 2026 bundesweit oder flr
bestimmte Bundeslander Rot-WeilR-Rot — Karten als Fachkréfte erhalten kénnen.

GemaR § 13 Abs. 2 AusIBG kann ein vom Verwaltungsrat des Arbeitsmarktservice Osterreich (AMS)
einzurichtender Ausschuss nach Maligabe der o.a. Vorgaben einvernehmlich Vorschlage fir die
Festlegung von Mangelberufen erstatten. Wird kein Einvernehmen erzielt, kénnen die Vertreter der
Arbeitgeberlnnen und Arbeithehmerinnen gesonderte VVorschldge einbringen. Es wird festgehalten, dass
kein einvernehmlicher VVorschlag erstattet wurde.

Besonderer Teil
Zu den 88 1 und 2:

In der Verordnung werden die Berufsarten nach der Berufssystematik des AMS (Viersteller) verwendet.
Lediglich beim Beruf ,,.Diplomierte/r Gesundheits- und Krankenpfleger/innen wird die in der GuKG-
Novelle 2016, BGBI. | Nr. 75 eingefiihrte Berufshezeichnung herangezogen. Die Berufsarten sind nach
der erhobenen Stellenandrangsziffer aufsteigend gereiht.

Es kdnnen nur Fachkréfte zugelassen werden, die — unbeschadet einer allfalligen héheren Qualifikation
(Universitatsreife, Hochschul- oder Fachhochschulstudium) — eine abgeschlossene Berufsausbildung in
einem der in §1 genannten Mangelberufe nachweisen. Als abgeschlossene Berufsausbildung gilt
insbesondere auch der erfolgreiche Abschluss einer schulischen Ausbildung, die dem Abschluss einer
Berufshildenden Hoheren Schule (BHS) in Osterreich entspricht. Eine formale Anerkennung oder
Gleichstellung des Abschlusses bzw. der Qualifikation in Osterreich ist — mit Ausnahme der
reglementierten  Gesundheitsberufe — nicht erforderlich. Die im Ausland abgeschlossene
Berufsausbildung muss aber einem inlandischen Lehrabschluss vergleichbar sein (VWGH Erkenntnisse
vom 15.3.2022, Ra 2020/09/0027 und vom 26.2.2021, Ra 2020/09/0046).

Die im 8§81 genannten Berufsarten entsprechen den Vierstellern der Berufssystematik des AMS und
weisen eine Stellenandrangsziffer bis maximal 1,5 auf. Nur die Berufe ,Pflegefachassistent/in®,
,Pflegeassistent/in“, Holzbautechniker/in, Projekttechniker/in, Vertriebstechniker/in, Servicetechniker/in,
Kunststofftechniker/in, Elementarpadagog(e)in - Inklusive Elementarpadagogik, Elementarpadagoge/-
padagogin, Verschieber/in, Fahrdienstleiter/in und Wagenmeister/in (Nummern 53 bis 64 in der
Verordnung) entsprechen dem Sechssteller der Berufssystematik und wurden mit einer
Stellenandrangsziffer bis maximal 1,5 zusétzlich in die bundesweite Liste aufgenommen.

Fachkréfte, die in einem flr ein bestimmtes Bundesland festgelegten Mangelberuf zugelassen werden
(Abs. 2), dirfen nur in einer in diesem Bundesland befindlichen Betriebsstitte des Arbeitgebers
beschéaftigt werden. Bei Unternehmen, in denen Arbeiten tberwiegend nicht in der Betriebsstétte
verrichtet werden bzw. Auftrdge auBerhalb dieser zu erfiillen sind, ist die Beschéftigung der Fachkraft
auch auf auswartigen Arbeitsstellen (z. B. Baustellen) im Sinne des §2 Abs.3 des
Arbeitsinspektionsgesetzes (ArblG) zul&ssig.



2von 2

Fachkréfte, die einen in der Liste angefuhrten Beruf nachweisen, missen die in Anlage B des AusIBG
definierten und mit Punkten bewerteten Kriterien erfilllen. Die einzelnen Kriterien sind in die Kategorien
»Qualifikation®, ,ausbildungsaddquate Berufserfahrung®, ,,Sprachkenntnisse® und ,,Alter* unterteilt. Pro
Kategorie kann nur die jeweils angegebene Hochstpunkteanzahl erreicht werden. Interessenten haben die
Méglichkeit, die Erfillung der Kriterien mit einem auf dem Migrationsportal der Bundesregierung
(www.migration.gv.at)  verfligbaren  Punkterechner zu testen. Neben der erforderlichen
Mindestpunkteanzahl ist ein der Ausbildung und jeweiligen Einstufung entsprechendes Entgelt, das vom
Arbeitgeber/von der Arbeitgeberin vor der Einstellung zu gewahrleisten ist, eine unabdingbare
Zulassungsvoraussetzung. Sofern die im Betrieb beschaftigten Fachkréafte ein hoheres als ihnen nach
Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag zustehendes Entgelt erhalten, ist ein solches im gleichen
Ausmald auch der beantragten Fachkraft zu gewahren.

Den Familienangehdrigen  (minderjahrige  ledige  Kinder, Ehegattinnen und eingetragene
gleichgeschlechtliche Partner/innen ab dem 21. Lebensjahr) der zugelassenen Fachkréafte wird von
Anfang an eine Rot-Weil3-Rot-Karte plus mit unbeschranktem Arbeitsmarktzugang nach MaBgabe des
§ 46 NAG erteilt.

Zu § 3:

Die Verordnung soll am 1. Janner 2026 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2026 auBer Kraft
treten. Vor Ablauf des 31. Dezember 2026 eingebrachte Antrdge auf eine Rot-WeiRR-Rot-Karte als
Fachkraft in einem in der Verordnung bezeichneten Mangelberuf sind nach dieser Verordnung zu prifen
und zu erledigen.



	Erläuterungen
	Allgemeiner Teil
	Hauptgesichtspunkte des Entwurfs:

	Besonderer Teil
	Zu den §§ 1 und 2:
	Zu § 3:


